
CHECKLISTE PRIVATE STEUERERKLÄRUNG

Werbungskosten
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
  • Anzahl der Fahrten und Angabe der Entfernungskilometer
	 	 	 (Kurzarbeit,	Homeoffice)
  • Angaben zum Firmenwagen (z.B. selbstgetragene Kfz.-Kosten 
	 	 	 wie	Benzin,	Leasing-Raten	etc.,	Gehaltsabrechnung)
  • Arbeitsvertrag 
  • Benennung der ersten Tätigkeitsstätte (bei mehreren
	 	 	 Tätigkeitsstätten	dauerhafte	Zuordnung).	Evtl.	die
   Zuordnungsbestimmung schriftlich vom Arbeitgeber 
   bestätigen lassen
  • Unfallkosten
-	Arbeitsmittel	(z.B.	Computer,	Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
-	Beiträge	zu	Berufsverbänden	(z.B.	Gewerkschaft)
-	Berufskleidung	und	Berufshaftpflicht
-	Bewerbungskosten	(z.B.	Kosten	für	Porto,	Kopien	und	Fahrten)
-	Bewirtungskosten	(soweit	berufsbedingt)
- doppelte Haushaltsführung (z.B. Mietvertrag,
	 Nebenkostenabrechnungen)
-	Fortbildungskosten	(z.B.	Lehrgänge,	Studienreisen	etc.)
- Steuerberatungskosten (falls die Einkommensteuererklärung 
	 nicht	von	unserem	Büro	erstellt	wurde)
- Umzugskosten
- Reisekosten (Aufstellung über Abwesenheitszeiten z.B. bei 
	 Verpflegungsmehraufwendungen;	Fahrten	etc.)

Einkommensteuerbescheid und Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr, falls die Einkommensteuererklärung nicht von unserem Büro erstellt wurde.

Sie sind neu? Registrieren Sie sich hier:

Kinder
- Kinderbetreuungskosten 
 (z.B. Kindergarten, Kindertagesstätte, Kinderkrippe,  
 Tagesmutter oder Au-pair, Hausaufgabenbetreuung, 
 Fahrtkostenerstattung an die Großeltern etc., keine 
	 Verpflegungskosten)	
- Krankenversicherungsbeiträge
- Höhe und Zeitraum des erhaltenden Kindergeldes und der 
 zuständigen Familienkasse. Bitte beachten: Kindergeld wird 
 nur für 6 Monate rückwirkend nach Antragsstellung gezahlt
- Schulgeldzahlung
-	Identifikationsnummer

Zusätzlich für Kinder über 18 Jahre
- Angaben zur ersten und zweiten Ausbildung-, Ersatz- oder 
 Bundesfreiwilligendienst, Studium 
 (z.B. Immatrikulationsbescheinigung, Adresse für auswärtige
	 Unterbringung,	Lohnsteuerbescheinigung)
- wenn zweite Ausbildung, dann auch Angabe über die 
 durchschnittlich wöchentliche Arbeitszeit

Versicherungsbeiträge:
- Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Sterbeversicherungen, 
 freiwillige Beträge zur Rentenversicherung sowie 
	 Unfall-,	Haftpflichtversicherungen	(KFZ,	Privat,	Tier)	und	
 Aufstockungsbeträge im Rahmen von Minijobs
-	Bescheinigung	der	Kranken-	und	Pflegeversicherungsbeiträge	
 (z.B. Basistarif und Zusatzbeitrag, Beitragserstattungen und
	 Bonuszahlungen)
- Bescheinigung über Riesterrente
- Bescheinigung über Rüruprente 

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen:
-	Spendenquittungen	(auch	an	politische	Parteien)
- Kirchgeldzahlungen
- Nachweis über eine Behinderung 
 (z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom 
	 Versorgungsamt)
- Krankheitskosten mit Verordnung eines Arztes oder 
 Heilpraktiker 
 (z.B. Medikamente, Zahnersatz, Heilpraktiker, Brille, 
 Kontaktlinsen, Laserop/Augenkorrektur, Fahrtkosten zu den 
	 Ärzten	etc.)
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten
- Unterhaltszahlungen für die Unterstützung bedürftiger 
 Angehöriger und Lebenspartner (auch für Kinder über 25 
	 Jahre	ohne	Anspruch	auf	Kindergeld)	im	In-	und	Ausland	und	
 deren Einkünfte / Bezüge
-	Kosten	für	Zivilprozesse	(existenzwichtige	Bereiche)
- Kosten für eine Beerdigung 
	 (soweit	die	Kosten	den	Nachlass	übersteigen)

Bei vermieteten Objekten:
- Höhe der Mieteinnahmen und Nebenkosten getrennt   
	 aufführen	(Mietverträge	einreichen)
- Angabe	der	Wohnflächen	in	qm
- Darlehenszinsbescheinigungen
- Reparaturbelege

Kapitalvermögen:
- Steuerbescheinigungen	(im	Original)	über	sämtliche	
 Kapitalerträge und private Veräußerungsgewinne oder 
 Verluste

-	Lohnsteuerbescheinigung	des/der	Steuerpflichtigen
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen 
	 (Anlage	VL	z.B.	beim	Bausparvertrag)
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen 
 (z.B. Arbeitslosengeld oder -hilfe, Krankengeld, 
 Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Konkursausfallgeld, 
	 Kurzarbeitergeld	usw.)
- Rentenbescheid 
 (z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente, 
	 private	Renten)

Einkünfte:

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerker-leistungen, 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse:
- Handwerkerrechnungen für eigene und gemietete Wohnräume z. B: 
  • Fensterputzer
  • Gärtner
  • Heizungsreparatur und Wartung, Schornsteinfeger
  • Maler 
  • Instandhaltungsarbeiten, Herstellung, Reparatur und Wartung  
   von Gegenständen (z.B. Küche, Waschmaschine, Geschirrspüler,  
	 	 	 Herd,	Fernseher,	PC)	
- Umzugsspedition 
- Hausanschluss an das öffentliche   Versorgungsnetz, 
- Ausbau der Straße
- Nebenkosten- und Jahresabrechnung der Vermieter sowie 
 Wohnungseigentümergemeinschaft 
- Abzugsfähig sind ausschließlich die Handwerkerlöhne und nicht die 
 Materialkosten  
-	Pflegedienst	für	Steuerpflichtige	und	Angehörige	(auch	ohne	
	 Pflegestufe)
-	Haushaltshilfe	(Bescheinigung	der	Knappschaft,	Minijob-Zentrale)
- Energetische Gebäudesanierung
- Wärmedämmung	von	Wänden,	Dachflächen,	Erneuerung	Heizung,	
 Fenster etc.
Für die Aufwendungen sind unbedingt die Rechnung und eine Kopie des 
Kontoauszuges mit einzureichen. Barzahlungen sind nicht abzugsfähig.


